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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1366/2023 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 4 Siegen, 18.04.2023 
Bereich: Vermessung und Geoinformation 
Bearbeitet von: Frau Krämer 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Rat 10.05.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
Bestellung des Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des Umlegungsausschus-
ses der Universitätsstadt Siegen 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen bestellt 
 
1. Herrn Hans-Werner Münker mit Wirkung vom 11.05.2023 zum Vorsitzenden und 
 
2. Herrn Thomas Beineke mit Wirkung vom 15.06.2023 zum stellvertretenden Vorsitzenden 
 
des Umlegungsausschusses der Universitätsstadt Siegen auf die Dauer von fünf Jahren. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Herr Oberstaatsanwalt Hans-Werner Münker ist seit 01.05.2003 Vorsitzender und Herr 
Rechtsanwalt Thomas Beineke seit 15.06.2018 stellvertretender Vorsitzender des Um-
legungsausschusses. 
 
Gemäß § 5 Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches vom 
07.07.1987 (GV. NW. 1987 S. 220), zuletzt geändert durch Verordnung vom 14.12.2021 (GV. 
NRW. S. 1473), beträgt die Amtszeit der Ausschussmitglieder fünf Jahre. Eine Wiederbe-
stellung ist zulässig. 
 
Der Vorsitzende muss die Befähigung zum Richteramt oder für die Ämtergruppe der Lauf-
bahngruppe 2 ab dem zweiten Einstiegsamt des allgemeinen Verwaltungsdienstes (ehemals 
höherer allgemeiner Verwaltungsdienst) besitzen. Er darf nicht Mitglied des Rates der Stadt 
Siegen sein oder in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis mit der Stadt stehen (§ 4 der Durch-
führungsverordnung).  
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In den Jahren 2008, 2013 und 2018 erfolgte jeweils die Wiederbestellung von Herrn Münker. 
Seine letzte Amtszeit endete am 01.05.2023. 
Die erste Amtszeit von Herrn Beineke endet am 14.06.2023. 
Beide Herren erfüllen auch weiterhin die genannten Voraussetzungen und haben gegenüber 
der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses ihre Bereitschaft erklärt, ihre jeweiligen Äm-
ter weiterzuführen. 
 
Es wird daher vorgeschlagen, in beiden Fällen von der zulässigen Wiederbestellung Ge-
brauch zu machen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 

 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Henrik Schumann 
Stadtbaurat 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




